
AGB MTH AG

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MTH AG gegenüber Unternehmern (Stand 01. März 2008)

1. Einbeziehung von Bedingungen, Vertragsabschluß und Nebenabreden
1.1 Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für den Lieferer unverbindlich, auch wenn sie der Bestellung zu-

grunde gelegt werden und der Lieferer ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen hat. Nebenabreden
sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner
Punkte seiner Bedingungen verbindlich.

1.2 Die Bestellung gilt erst als angenommen, wenn sie vom Lieferer bestätigt oder sofort ausgeführt wird.
1.3 Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Leistungen und Lieferun-

gen als vereinbart, auch wenn wir abweichenden Gegenbestätigungen oder Einkaufsbedingungen nicht aus-
drücklich widersprechen und auch dann, wenn im Laufe der Geschäftsbeziehung auf diese Bedingungen
nicht nochmals gesondert Bezug genommen wird.

1.4 In Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Ur-
heberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor
ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

2. Lieferumfang, Änderungen und Nachträge
Der Umfang der Lieferungen und Leistungen wird in der Auftragsbestätigung des Lieferers endgültig fixiert.
Nachträge, Änderungen etc. bedürfen der schriftlichen  Bestätigung durch den  Lieferer. Maße, Gewichte,
Abbildungen und Zeichnungen für Wasseraufbereitungs-anlagen, Abdeckungen und Sonderartikel die vom
Standardprogramm abweichen sind für die Ausführung nur verbindlich, wenn dies schriftlich ausdrücklich be-
stätigt wird. Beratungen unserer Mitarbeiter im Innen- und Außendienst erfolgen nach bestem Wissen und
nach dem Stand der Technik und sind auf normale Betriebsverhältnisse abgestellt. Sollten sich die Einsatzbe-
dingungen, z.B. Wasserverhältnisse, in der Zeit zwischen unserem Angebot und der Auslieferung ändern, ist
der Besteller verpflichtet, dies uns schriftlich mitzuteilen.

3. Zeitpunkt der Lieferung
3.1 Die Frist für die Lieferungen und Leistungen (Lieferfrist) beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausfüh-

rung klargestellt und beide Teile über alle Bedingungen des Vertrages einig sind und bezieht sich auf die Fer-
tigstellung im Werk. Ihre Einhaltung setzt die rechtzeitige Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers,
insbesondere der Zahlungsbedingungen, voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so
verlängert sich die Frist angemessen.

3.2 Eine angemessene Fristverlängerung tritt auch ein, wenn die Nichteinhaltung der Frist auf Mobilmachung,
Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder den Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Wil-
lens des Lieferers liegen, zurückzuführen ist, und zwar auch dann, wenn solche Ereignisse während eines Lie-
ferverzuges eintreten.

3.3 Das gleiche gilt, wenn behördliche Genehmigungen oder sonstige für die Ausführung der Lieferung erforder-
liche Genehmigungen oder Angaben des Bestellers nicht rechtzeitig eingehen; ebenso bei nachträglicher Än-
derung der Bestellung.

3.4 Teillieferungen sind zulässig.
3.5 Gerät der Lieferer durch eigenes Verschulden in Verzug, so kann der Besteller, sofern er nachweist, dass 

ihm aus der Verspätung Schaden erwachsen ist, eine Entschädigung von höchstens 0,5% vom Wert der rück-
ständigen Lieferung für jede volle Woche des Verzuges, höchstens aber insgesamt 5% des rückständigen Lie-
ferwertes verlangen. Anderweitige bzw. weitergehende Entschädigungsansprüche des Bestellers sind in allen
Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen,
es sei denn, der Verzug des Lieferers beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3.6 Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt
unberührt.

3.7 Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, so ist ab Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in
Höhe von l % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat (für Zinsen, Lagerkosten und Versiche-
rungen) vom Besteller zu zahlen.

4. Annahmeverzug
4.1 Wird der bestellte Gegenstand nicht vereinbarungsgemäß abgenommen, so kann der Lieferer nach Setzung

einer angemessenen Nachfrist Schadensersatz verlangen.
4.2 Bei Rückgabe, Nichtannahme und Rücktritt durch den Besteller erheben wir bei Serienartikel neben den ent-

standenen wertmäßig beim Lieferer genau zu erfassenden Kosten eine Pauschale von 15% des Auftragswer-
tes für die Verwaltungstätigkeit und für entgangenen Gewinn.

4.3 Tauscht der Besteller Serienartikel innerhalb unseres Programms um, so erheben wir bei gleichem Auftrags-
wert zusätzlich zum Kaufpreis 5% für die Inanspruchnahme des Lieferers. Beim Umtausch von Sonderanferti-
gungen hat der Besteller über die Pauschale hinaus den bei der Wiederverwendung evtl. entstehenden
Verlust oder Aufwand voll zu tragen.

5. Transport und Gefahrübergang
5.1 Transportweg und -art werden vom Lieferer bestimmt, wenn vom Besteller nichts anderes vorgeschrieben ist.
5.2 Die Gefahr geht mit Absendung ab Werk auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung ver-

einbart wurde. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits vom Tage der
Versandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über. Sofern die Geltung der VOB/B vereinbart ist, gilt die
dortige Regelung zum Gefahrübergang.

5.3 Die vorgenannte Gefahrtragungsregelung gilt nicht, wenn der Besteller Verbraucher ist.
6. Gewährleistung
6.1 Für Mängel leistet der Lieferer in der Weise Gewähr, das er nach seiner Wahl alle diejenigen Teile oder Lei-

stungen unentgeltlich entweder nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen hat,  innerhalb der ge-
setzlichen oder vereinbarten Gewährleistungsfrist infolge eines vor Gefahrübergang liegenden und vom
Lieferer zu vertretenden Umstandes unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt
wurde.

6.2 Die Feststellung solcher Mängel muss dem Lieferer unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Sofern wir dem
Liefergegenstand eine Produktkarte (z.B. bei Schwimmbecken, Abdeckungen, Filtern, Pumpen) beigegeben
haben, ist diese in ordnungsgemäß ausgefülltem Zustand der schriftlichen Mängelanzeige beizufügen.

6.3 Zur Mangelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren; ande-
renfalls ist der Lieferer von der Mängelbeseitigung frei. Lässt der Lieferer eine ihm gesetzte angemessene
Nachfrist verstreichen, ohne den Mangel zu beseitigen, verweigert er unberechtigterweise die Nachbesserung
oder Ersatzlieferung oder werden diese ihm unmöglich, so hat der Besteller nach seiner Wahl das Recht, die
Vergütung zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Falls der Besteller Rücktritt wählt, verzichtet er auf
das Recht, Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche geltend zu machen, sofern der Lieferer den
Mangel nicht arglistig verschwiegen hat.

6.4 Von der Gewährleistung und Haftung sind die Schäden ausgenommen, die auf natürlicher Abnutzung beru-
hen, sowie Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, über-
mäßiger Beanspruchung sowie ungeeigneter Betriebsmittel auftreten. 

6.5 Durch vom Besteller oder einem unbefugten Dritten vorgenommene Änderungen und Instandsetzungsarbei-
ten wird die Haftung für daraus entstehende Folgen aufgehoben.

6.6 Edelstahlprodukte aus V2A (1.4301) sind auf folgende Grenzwerte im Badewasser ausgelegt: max. 
1,0 mg/ltr. Chlor oder entsprechend bei anderen Entkeimungsmitteln, max. ISO Itr. Chloridgehalt, PH-Wert
zwischen 7,0 und 7,8. Edelstahlprodukte aus V4A (1.4571) sind auf folgende Grenzwerte im Badewasser aus-
gelegt: max. l,3mg/ltr. Chlor oder entsprechend bei anderen Entkeimungsmitteln, max. 500 mg/ltr. Chloridge-
halt, pH-Wert zwischen 6,8 und 8,2. Bei Überschreiten dieser Grenzwerte besteht keine Gewährleistung.

6.7. Die Verjährungsfrist für Sachmängel an neuen Liefergegenständen beträgt zwölf Monate ab Gefahrübergang.
Sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, sind Ansprüche des Bestellers bei Sachmängeln an
gebrauchten Liefergegenständen ausgeschlossen. Ist der Besteller Verbraucher, gelten die gesetzlichen Ge-
währleistungsfristen. 

6.8 Auf Leuchtmittel für Scheinwerfer, sowie auf Messelektroden für Mess-, Regel- und Dosiertechnik und andere
mechanische Verschleißteile z.B. Wellendichtung bei Pumpen geben wir keine Gewährleistung.

6.9 Es können zwischen Besteller und Lieferer die Vereinbarungen der VOB/B in Bezug auf das gelieferte Material
als erweiterte Gewährleistung schriftlich vereinbart werden.

6.10 Über die vorgenannten Bestimmungen hinausgehende Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und des-
sen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an
dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt in den Fällen des Vor-
satzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens garantierter Eigenschaften nicht.

6.11 Der Lieferer haftet gegenüber Unternehmern in voller Schadenshöhe nur bei eigenem Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit und dem seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, außerhalb wesentlicher Ver-
tragspflichten und gegebener Garantien dem Grunde nach nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sonstiger
Erfüllungsgehilfen - allerdings begrenzt auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Schaden durch eine Versicherung tatsächlich abgedeckt wird.

6.12 Der Lieferer haftet gegenüber Verbrauchern bei einer Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften, für sonstige Schäden gegenüber Verbrauchern haftet der Lieferer nur bei min-
destens grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Schaden durch eine
Versicherung tatsächlich abgedeckt wird.

7. Haftung
7.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 6 (Absatz 11 und Absatz 12) vorgesehen, ist -

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
7.2 Ansprüche aus Produkthaftung bleiben von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.
7.3 Der Haftungsausschluß in Ziff. 6 dieser Bedingungen gilt entsprechend auch für solche Ansprüche, die durch

vor oder nach Vertragsabschluß liegende Beratungen, Auskünfte, Angaben in Druckschriften oder durch Ver-
letzung vertraglicher Nebenpflichten entstanden sind.

7.4 Soweit die Haftung des Lieferers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Lieferers.

8. Kundendienst und Montage
8.1 Kundendienst-, Montagen- und Reparaturleistungen, die nicht Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewähr-

leistung sind, unterliegen den Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen mit folgenden besonderen
Bestimmungen:

8.2 Kostenvoranschläge sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet 
werden. 

8.3 Arbeitsleistungen, verwendete Teile, Materialien und Nachfüllwirkstoffe werden gesondert berechnet, soweit
nicht bei Auftragserteilung schriftlich ein Pauschal preis vereinbart wurde. Soweit anwendbar, gilt unsere je-
weilige Kundendienst- und Ersatzteilpreisliste.

8.4 Zahlungen sind unmittelbar nach Arbeitsausführung netto Kasse direkt an uns zu leisten oder an unseren Be-
vollmächtigten, sofern dieser eine schriftliche Inkassovollmacht nachweist. Bei Abnahme und Anerkennung
unserer Leistung erfolgt durch Unterschrift auf dem, Kundendienstauftrag oder entsprechendem Vordruck. Er-
folgt keine solche Abnahme, gilt die Leistung mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung der
Fertigstellung der Leistung als abgenommen, spätestens jedoch mit Inbetriebnahme der Anlage, auch falls
keine schriftliche Fertigstellungsmitteilung erfolgt. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber
über.

8.5 Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über, sofern bei Auftragserteilung nichts anderes vereinbart wurde.
9. Preise und Zahlung
9.1 Die Preise verstehen sich, wo keine andere Angabe erfolgt, zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung gelten-

den gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preisstellung erfolgt in EURO.
9.2 Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind.
9.3 Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten, und zwar innerhalb 8 Tagen

nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto, sofern nichts anderes aus-
drücklich vereinbart wurde.

9.4 Die Annahme von Schecks erfolgt nur zahlungshalber; die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt
der Besteller.

9.5 Im Anlagen- und Auslandsgeschäft können Vorauszahlungen vereinbart werden.
9.6 Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
9.7 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt

sind.
9.8 Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf

demselben Vertragsverhältnis beruht.
9.9 Vertreter oder Kundendienst-Techniker sind zum Inkasso nicht berechtigt, soweit sie nicht ausdrücklich

schriftlich bevollmächtigt sind.
10. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung
10.1 Wird die dem Lieferer obliegende Leistung Aufgrund eigenen Verschuldens unmöglich, so ist der Besteller be-

rechtigt, Schadensersatz bis höchstens 10% des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung oder Leistung, wel-
cher wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann, zu verlangen.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

10.2  Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
10.3 Treten unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziff. 3.2 oder 3.3 oder erhebliche Veränderungen der

Marktverhältnisse ein, die die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung oder Leistung erheb-
lich verändern, oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, ist der Vertragsinhalt angemessen an-
zupassen. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zum Rücktritt vom
Vertrag zu.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an allen Lieferungen bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen aus der

Geschäftsverbindung mit dem Besteller, gleich aus welchem Rechtsgrunde diese entstanden sind, vor, auch
wenn Zahlungen auf bestimmte besonders bezeichnete Forderungen erfolgt sind. Dieses Eigentum erlischt
bei Scheck- bzw. Wechselzahlungen erst dann, wenn diese endgültig eingelöst sind, bei Zahlung im
Scheck/Wechselverfahren erst, wenn der Lieferer von jeder Wechselhaftung endgültig befreit ist. Bei laufen-
der Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung.

11.2 Der Besteller darf über die Ware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verfügen, sie aber weder ver-
pfänden noch zur Sicherung übereignen.

11.3 Im Falle der Weiterveräußerung gilt die Forderungen des Bestellers mit Abschluss des Weiterveräußerungs-
vertrages in Höhe der noch offen stehenden Forderungen des Lieferers als abgetreten, auch wenn der Bestel-
ler die gelieferte Ware umgearbeitet, verarbeitet oder eingebaut hat. Bei der Verarbeitung der gelieferten
Ware gilt dies nach Maßgabe des Anteils, den die gelieferte Ware an dem Fertigprodukt einnimmt. Be- und
Verarbeitung durch den Besteller erfolgen für den Lieferer, ohne diesen zu verpflichten. Wird die Ware mit an-
deren Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt der Besteller schon jetzt seine Eigentums- bzw. Mitei-
gentumsrechte an den vermischten Beständen oder dem neuen Gegenstand ab. Die zu diesem
Eigentumserwerb erforderliche Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der Besteller die Sache für den Lieferer
verwahrt und diesen bereits jetzt ihm gegen Dritte zustehende Herausgabeansprüchen abtritt.

11.4 Der Besteller ist nur berechtigt,  das Eigentum des  Lieferers bei  Vereinbarung des entsprechenden erweiter-
ten und verlängerten Eigentumsvorbehaltes weiter zu veräußern. 

11.5 Übersteigt der Wert der zu Gunsten des Lieferers bestehenden Sicherungen dessen Forderungen um insge-
samt mehr als 20%, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, überschießende Sicherheiten
nach eigner Wahl freizugeben.

11.6 Werden Waren aufgrund des Eigentumsvorbehalts zurückgenommen, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag.
Der Besteller ist zur Rückgabe auf seine Kosten verpflichtet; er haftet für den Minderwert der zurückgegebe-
nen Waren und evtl. entgangenen Gewinn.

12. Serviceleistungen
Bei Service, Montage oder Reparaturarbeiten, die von unserem Fachpersonal ausgeführt werden, gelten un-
sere jeweiligen Sätze.  

13. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
13.1 Sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, ist im Verkehr mit Kaufleuten Erfüllungsort für Liefe-

rungen, Leistungen und Zahlungen der Sitz des Lieferers. Gerichtstand ist unser Geschäftssitz. 
13.2 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann oder öffentlicher Auftraggeber ist, bei allen aus

dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

13.3 Für die vertragliche Beziehung zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss von UN-Abkommen oder internationaler Einheitsgesetze.
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AGB FLUIDRA GMBH 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der FLUIDRA GmbH gegenüber Unternehmern 

1. Einbeziehung von Bedingungen, Vertragsabschluß und Nebenabreden
1.1 Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für den Lieferer unverbindlich, auch wenn sie der Bestellung zu-
grunde gelegt werden und der Lieferer ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen hat. Nebenabreden
sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner
Punkte seiner Bedingungen verbindlich.
1.2 Die Bestellung gilt erst als angenommen, wenn sie vom Lieferer bestätigt oder sofort ausgeführt wird.
1.3 Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Leistungen und Liefe-
rungen als vereinbart, auch wenn wir abweichenden Gegenbestätigungen oder Einkaufsbedingungen nicht
ausdrücklich widersprechen und auch dann, wenn im Laufe der Geschäftsbeziehung auf diese Bedingungen
nicht nochmals gesondert Bezug genommen wird.

2. Lieferumfang, Änderungen und Nachträge
Der Umfang der Lieferungen und Leistungen wird in der Auftragsbestätigung des Lieferers endgültig fixiert.
Nachträge, Änderungen etc. bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Lieferer. Maße, Gewichte, Ab-
bildungen und Zeichnungen für Wasseraufbereitungsanlagen sind für die Ausführung nur verbindlich, wenn
dies schriftlich ausdrücklich bestätigt wird. Beratungen unserer Mitarbeiter im Innen- und Außendienst erfol-
gen nach bestem Wissen und nach dem Stand der Technik und sind auf normale Betriebsverhältnisse abge-
stellt. Sollten sich die Einsatzbedingungen, z.B. Wasserverhältnisse, in der Zeit zwischen unserem Angebot
und der Auslieferung ändern, ist der Besteller verpflichtet, dies uns schriftlich mitzuteilen.

3. Zeitpunkt der Lieferung
3.1 Die Frist für die Lieferungen und Leistungen (Lieferfrist) beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausfüh-

rung klargestellt und beide Teile über alle Bedingungen des Vertrages einig sind und bezieht sich auf die Fer-
tigstellung im Werk. Ihre Einhaltung setzt die rechtzeitige Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers,
insbesondere der Zahlungsbedingungen, voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so
verlängert sich die Frist angemessen.

3.2 Eine angemessene Fristverlängerung tritt auch ein, wenn die Nichteinhaltung der Frist auf Mobilmachung,
Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder den Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Wil-
lens des Lieferers liegen, zurückzuführen ist, und zwar auch dann, wenn solche Ereignisse während eines Lie-
ferverzuges eintreten.

3.3 Das gleiche gilt, wenn behördliche Genehmigungen oder sonstige für die Ausführung der Lieferung erforder-
liche Genehmigungen oder Angaben des Bestellers nicht rechtzeitig eingehen; ebenso bei nachträglicher Än-
derung der Bestellung.

3.4 Teillieferungen sind zulässig.
3.5 Gerät der Lieferer durch eigenes Verschulden in Verzug, so kann der Besteller, sofern er nachweist, dass ihm

aus der Verspätung Schaden erwachsen ist, eine Entschädigung von höchstens 0,5% vom Wert der rückstän-
digen Lieferung für jede volle Woche des Verzuges, höchstens aber insgesamt 5% des rückständigen Liefer-
wertes verlangen. Anderweitige bzw. weitergehende Entschädigungsansprüche des Bestellers sind in allen
Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen,
es sei denn, der Verzug des Lieferers beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3.6 Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt
unberührt.

3.7 Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, so ist ab Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in
Höhe von l % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat (für Zinsen, Lagerkosten und Versiche-
rungen) vom Besteller zu zahlen.

4. Annahmeverzug
4.1 Wird der bestellte Gegenstand nicht vereinbarungsgemäß abgenommen, so kann der Lieferer nach Setzung

einer angemessenen Nachfrist Schadensersatz verlangen.
4.2 Bei Rückgabe, Nichtannahme und Rücktritt durch den Besteller erheben wir bei Serienartikeln neben den 

entstandenen wertmäßig beim Lieferer genau zu erfassenden Kosten eine Pauschale von 15% des Auftrags-
wertes für die Verwaltungstätigkeit und für entgangenen Gewinn.

4.3 Tauscht der Besteller Serienartikel innerhalb unseres Programms um, so erheben wir bei gleichem Auftrags-
wert zusätzlich zum Kaufpreis 5% für die Inanspruchnahme des Lieferers. Beim Umtausch von Sonderanferti-
gungen hat der Besteller über die Pauschale hinaus den bei der Wiederverwendung evtl. entstehenden
Verlust oder Aufwand voll zu tragen.

5. Transport und Gefahrübergang
5.1 Transportweg und -art werden vom Lieferer bestimmt, wenn vom Besteller nichts anderes vorgeschrieben ist.
5.2 Die Gefahr geht mit Absendung ab Werk/Lager auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung 

vereinbart wurde. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits vom Tage der 
Versandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über. Sofern die Geltung der VOB/B vereinbart ist, gilt die
dortige Regelung zum Gefahrübergang. Die Geltung der VOB/B gilt nur dann als vereinbart, wenn der Liefe-
rer dies schriftlich bestätigt. Vermerke auf Bestellungen des Käufers, die auf die Gültigkeit der VOB/B hinwei-
sen, gelten als nicht vereinbart.

5.3 Die vorgenannte Gefahrtragungsregelung gilt nicht, wenn der Besteller Verbraucher ist.
6. Gewährleistung
6.1 Für Mängel leistet der Lieferer in der Weise Gewähr, dass er nach seiner Wahl alle diejenigen Teile oder Lei-

stungen unentgeltlich entweder nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen hat, innerhalb der ge-
setzlichen oder vereinbarten Gewährleistungsfrist infolge eines vor Gefahrübergang liegenden und vom
Lieferer zu vertretenden Umstandes unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt
wurde.

6.2 Die Feststellung solcher Mängel muss dem Lieferer unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Sofern wir dem
Liefergegenstand eine Produktkarte (z.B. bei Filtern, Pumpen) beigegeben haben, ist diese in ordnungsgemäß
ausgefülltem Zustand der schriftlichen Mängelanzeige beizufügen.

6.3 Zur Mangelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren; ande-
renfalls ist der Lieferer von der Mängelbeseitigung frei. Lässt der Lieferer eine ihm gesetzte angemessene
Nachfrist verstreichen, ohne den Mangel zu beseitigen, verweigert er unberechtigterweise die Nachbesserung
oder Ersatzlieferung oder werden diese ihm unmöglich, so hat der Besteller nach seiner Wahl das Recht, die
Vergütung zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Falls der Besteller Rücktritt wählt, verzichtet er auf
das Recht, Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche geltend zu machen, sofern der Lieferer den
Mangel nicht arglistig verschwiegen hat.

6.4 Von der Gewährleistung und Haftung sind die Schäden ausgenommen, die auf natürlicher Abnutzung beru-
hen, sowie Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, über-
mäßiger Beanspruchung sowie ungeeigneter Betriebsmittel auftreten. 

6.5 Durch vom Besteller oder einem unbefugten Dritten vorgenommene Änderungen und Instandsetzungsarbei-
ten wird die Haftung für daraus entstehende Folgen aufgehoben.

6.6 Edelstahlprodukte aus V2A (1.4301) sind auf folgende Grenzwerte im Badewasser ausgelegt: max. 1,0 mg/ltr.
Chlor oder entsprechend bei anderen Entkeimungsmitteln, max. ISOItr. Chloridgehalt, PH-Wert zwischen 7,0
und 7,8. Edelstahlprodukte aus V4A (1.4571) sind auf folgende Grenzwerte im Badewasser ausgelegt: max.
l,3mg/ltr. Chlor oder entsprechend bei anderen Entkeimungsmitteln, max. 500 mg/ltr. Chloridgehalt, p H-Wert
zwischen 6,8 und 8,2. Bei Überschreiten dieser Grenzwerte besteht keine Gewährleistung.

6.7. Die Verjährungsfrist für Sachmängel an neuen Liefergegenständen beträgt zwölf Monate ab Gefahrübergang.
Sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, sind Ansprüche des Bestellers bei Sachmängeln an
gebrauchten Liefergegenständen ausgeschlossen. Ist der Besteller Verbraucher, gelten die gesetzlichen Ge-
währleistungsfristen. 

6.8 Auf Reinigungszubehör (Kescher, Bürsten, Roboter-Walzen etc.), Leuchtmittel für Scheinwerfer, sowie auf
Messelektroden für Mess-, Regel- und Dosiertechnik geben wir keine Gewährleistung.

6.9 Es können zwischen Besteller und Lieferer die Vereinbarungen der VOB/B in Bezug auf das gelieferte Material
als erweiterte Gewährleistung vereinbart werden. Dies muss jedoch ausdrücklich vom Lieferer bestätigt wer-
den.

6.10 Über die vorgenannten Bestimmungen hinausgehende Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und des-
sen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an
dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt in den Fällen des Vor-
satzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens garantierter Eigenschaften nicht.

6.11 Der Lieferer haftet gegenüber Unternehmern in voller Schadenshöhe nur bei eigenem Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit und dem seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, außerhalb wesentlicher 
Vertragspflichten und gegebener Garantien dem Grunde nach nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

sonstiger Erfüllungsgehilfen - allerdings begrenzt auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens.
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Schaden durch eine Versicherung tatsächlich abge-
deckt wird.

6.12 Der Lieferer haftet gegenüber Verbrauchern bei einer Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften, für sonstige Schäden gegenüber Verbrauchern haftet der Lieferer nur bei min-
destens grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Schaden durch eine
Versicherung tatsächlich abgedeckt wird.

7. Haftung
7.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 6 (Absatz 11 und Absatz 12) vorgesehen, ist -

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
7.2 Ansprüche aus Produkthaftung bleiben von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.
7.3 Der Haftungsausschluss in Ziff. 6 dieser Bedingungen gilt entsprechend auch für solche Ansprüche, die durch

vor oder nach Vertragsabschluß liegende Beratungen, Auskünfte, Angaben in Druckschriften oder durch Ver-
letzung vertraglicher Nebenpflichten entstanden sind.

7.4 Soweit die Haftung des Lieferers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Lieferers.

8. Kundendienst und Montage
8.1 Kundendienst-, Montagen- und Reparaturleistungen, die nicht Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewähr-

leistung sind, unterliegen den Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen mit folgenden besonderen
Bestimmungen:

8.2 Kostenvoranschläge sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wer-
den. 

8.3 Arbeitsleistungen, verwendete Teile, Materialien und Nachfüllwirkstoffe werden gesondert berechnet, soweit
nicht bei Auftragserteilung schriftlich ein Pauschalpreis vereinbart wurde. Soweit anwendbar, gilt unsere je-
weilige Kundendienst- und Ersatzteilpreisliste.

8.4 Zahlungen sind unmittelbar nach Arbeitsausführung netto Kasse direkt an uns zu leisten oder an unseren 
Bevollmächtigten, sofern dieser eine schriftliche Inkassovollmacht nachweist. Bei Abnahme und Anerken-
nung unserer Leistung erfolgt durch Unterschrift auf dem Kundendienstauftrag oder entsprechendem Vor-
druck. Erfolgt keine solche Abnahme, gilt die Leistung mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher
Mitteilung der Fertigstellung der Leistung als abgenommen, spätestens jedoch mit Inbetriebnahme der An-
lage, auch falls keine schriftliche Fertigstellungsmitteilung erfolgt. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den
Auftraggeber über.

8.5 Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über, sofern bei Auftragserteilung nichts anderes vereinbart wurde.
9. Preise und Zahlung
9.1 Die Preise verstehen sich, wo keine andere Angabe erfolgt, zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung gelten-

den gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preisstellung erfolgt in EURO.
9.2 Die Preise gelten ab Werk zuzüglich Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind.
9.3 Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten, und zwar innerhalb 10 Tagen

nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto, sofern nichts anderes ver-
einbart wurde.

9.4 Die Annahme von Schecks erfolgt nur zahlungshalber; die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt
der Besteller.

9.5 Im Anlagen- und Auslandsgeschäft können Vorauszahlungen vereinbart werden.
9.6 Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
9.7 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt

sind.
9.8 Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf

demselben Vertragsverhältnis beruht.
9.9 Vertreter oder Kundendienst-Techniker sind zum Inkasso nicht berechtigt, soweit sie nicht ausdrücklich

schriftlich bevollmächtigt sind.
10. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung
10.1 Wird die dem Lieferer obliegende Leistung Aufgrund eigenen Verschuldens unmöglich, so ist der Besteller be-

rechtigt, Schadensersatz bis höchstens 10% des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung oder Leistung, wel-
cher wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann, zu verlangen.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

10.2 Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
10.3 Treten unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziff. 3.2 oder 3.3 oder erhebliche Veränderungen der 

Marktverhältnisse ein, die die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung oder Leistung erheb-
lich verändern, oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, ist der Vertragsinhalt angemessen an-
zupassen. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zum Rücktritt vom
Vertrag zu.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an allen Lieferungen bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Besteller, gleich aus welchem Rechtsgrunde diese entstanden sind, vor, auch
wenn Zahlungen auf bestimmte besonders bezeichnete Forderungen erfolgt sind. Dieses Eigentum erlischt
bei Scheck- bzw. Wechselzahlungen erst dann, wenn diese endgültig eingelöst sind, bei Zahlung im
Scheck/Wechselverfahren erst, wenn der Lieferer von jeder Wechselhaftung endgültig befreit ist. Bei laufen-
der Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung.

11.2 Der Besteller darf über die Ware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verfügen, sie aber weder ver-
pfänden noch zur Sicherung übereignen.

11.3 Im Falle der Weiterveräußerung gilt die Forderungen des Bestellers mit Abschluss des Weiterveräußerungs-
vertrages in Höhe der noch offen stehenden Forderungen des Lieferers als abgetreten, auch wenn der Bestel-
ler die gelieferte Ware umgearbeitet, verarbeitet oder eingebaut hat. Bei der Verarbeitung der gelieferten
Ware gilt dies nach Maßgabe des Anteils, den die gelieferte Ware an dem Fertigprodukt einnimmt. Be- und
Verarbeitung durch den Besteller erfolgen für den Lieferer, ohne diesen zu verpflichten. Wird die Ware mit an-
deren Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt der Besteller schon jetzt seine Eigentums- bzw. Mitei-
gentumsrechte an den vermischten Beständen oder dem neuen Gegenstand ab. Die zu diesem
Eigentumserwerb erforderliche Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der Besteller die Sache für den Lieferer
verwahrt und diesen bereits jetzt ihm gegen Dritte zustehende Herausgabeansprüchen abtritt.

11.4 Der Besteller ist nur berechtigt, das Eigentum des Lieferers bei Vereinbarung des entsprechenden erweiterten
und verlängerten Eigentumsvorbehaltes weiter zu veräußern. 

11.5 Übersteigt der Wert der zu Gunsten des Lieferers bestehenden Sicherungen dessen Forderungen um insge-
samt mehr als 20%, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, überschießende Sicherheiten
nach eigner Wahl freizugeben.

11.6 Werden Waren aufgrund des Eigentumsvorbehalts zurückgenommen, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag.
Der Besteller ist zur Rückgabe auf seine Kosten verpflichtet; er haftet für den Minderwert der zurückgegebe-
nen Waren und evtl. entgangenen Gewinn.

12. Serviceleistungen
Bei Service, Montage oder Reparaturarbeiten, die von unserem Fachpersonal ausgeführt werden, berechnen
wir folgende 
Sätze (netto ohne MwSt.)
Monteurarbeiten          60 EUR/Std.
An-, Abfahrzeiten         60 EUR/Std.
Fahrtkosten                  0,45 EUR/Km
Tagessatz (Spesen)    25 EUR/Tag.

13. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
13.1 Sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, ist im Verkehr mit Kaufleuten Erfüllungsort für Liefe-

rungen, 
Leistungen und Zahlungen der Sitz des Lieferers. Gerichtstand ist Mannheim. 

13.2 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann oder öffentlicher Auftraggeber ist, bei allen aus
dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

13.3 Für die vertragliche Beziehung zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss von UN-Abkommen oder internationaler Einheitsgesetze.
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Was ist was? - DN, D und Zoll

DN D Zoll*
mm "

8 10 ¼
10 16 3⁄8
15 20 ½
20 25 ¾
25 32 1
32 40 1¼
40 50 1½
50 63 2
65 75 2 ½
80 90 3
100 110 4
110 125 4½
125 140 5
150 160 6
175 200 7
200 225 8
225 250 9
300 315 10

* Verwendung einer Übergangsver-
schraubung oder –muffe 
von Gewinde- auf Klebeanschluss. 

Wasseraufbereitung 
privater Schwimmbecken

Der Beckeninhalt sollte in der Regel in
4-6 Stunden einmal umgewälzt wer-
den. Der gesamte Beckeninhalt, sollte
2 – 3 mal pro Tag umgewälzt werden.
Die Filtrationsdauer sollte mindestens
6 – 10 Stunden betragen, in Abhänig-
keit der physikalischen und chemi-
schen Wasseraufbereitung. 

Q = Filterleistung (m3/h) 
V = Beckeninhalt (m3) 
t = Beckenwasser-Umwälzzeit (h) 

Beispiel:
Becken 4 m x 6 m x 1,50 m = 36 m3

Beckenwasserumwälzzeit  z.B. 5 Std. 

empfohlene Filterleistung: 7 – 10 m3/h. 

Beckendurchströmung

Je 8-12 m2 Wasserfläche sollte eine
Einlaufdüse in der Beckenwand (hori-
zontale Einströmung) oder je 6-8 m2

eine Einlaufdüse im Beckenboden (ver-
tikale Einströmung) min. jedoch 4
Stück eingeplant werden. Je 30 m2

Wasserfläche ist ein Skimmer einzupla-
nen. 
Je nach Beckenform können weitere
Einlaufdüsen und Skimmer notwendig
werden. 

Filtergeschwindigkeit: 
Die Filtergeschwindigkeit sollte im pri-
vaten Bereich nicht höher als 50 m/h
liegen. 

Filtergeschwindigkeit in m/h =

Umwälzvolumenstrom m3/h
––––––––––––––––––––––––

Filteroberfläche in m2

Je langsamer die Strömungsgeschwin-
digkeit im Filter, desto besser erfolgt
die Reinigung des Beckenwassers. Al-
lerdings sollte in Privatbändern berück-
sichtigt werden, dass i.d.R. nur eine
Pumpe für Filterung und Rückspülung
verwendet wird und deshalb gilt: 

Filtergeschwindigkeit = 
Rückspülgeschwindigkeit 

Wird die Geschwindigkeit beim Rück-
spülen des Filters erhöht, so verbessert
dies die Rückspülwirkung wesentlich.
Es ist darauf zu achten, dass die Rohr-
leitung vom Filter/Ventil zum Kanal
größer dimensioniert wird, wie der Zu-
lauf zum Filter/Ventil. 
Weiterhin sollten möglichst wenig Win-
kel/Bögen installiert werden und das
Wasser sollte frei auslaufen können
(keine Steigungen). Die Rückspülge-

schwindigkeit sollte nicht weniger wie
40 m/s betragen, denn dies würde die
Rückspülleistung beeinträchtigen. Es
empfiehlt sich die Installation eines
Kugelhahns hinter der Filterpumpe,
damit kann für die Filtration die opti-
male Geschwindigkeit eingestellt und
für den Rückspülvorgang der Kugel-
hahn komplett geöffnet werden. 
Wichtig ist dann, die Auswahl der rich-
tigen Filterpumpe, ggf. ein stärkeres
Modell wählen, wie berechnet. 

Dimensionierung des Filters

Die Filterfläche AF (m2) errechnet sich
aus Pumpenvolumenstrom V (m3/h) und
der Strömungsgeschwindigkeit v (m/h)
im Filter. 

Die Formel für die Filterfläche lautet: 

Zur Berechnung des notwendigen Filter-
durchmesser wird folgende Formel 
verwendet: 

d = Filterdurchmesser (m) 
AF = Filterfläche (m2) 

z. B. 

AF = 0,2 m2

v
Q = – in (m3/h)

t

V (m3/h)
AF (m2) = ––––

v (m/h)

36
Q = – = 7,2 (m3/h)

5

Beckenvolumen VB Umwälzleistung t in h bei einer Belastung: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m3 gering durchschnittlich groß 
bis 30 5 4 3 

30 – 50 6 5 4 
über 50 7 6 5 

Damit eine ausreichende Reinigung des Wassers gewährleistet wird und bei Bedarf
auch die Reinigung mittels manuellem oder automatischem (Vakuum) Bodenreiniger
erfolgen kann, sollte der Förderstrom nicht kleiner wie 5-7 m3/h, bei sein. 

•

√––––––––
d = 4 x AF

––––π

AF = 10m3 / h
––––––
50m / h
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z. B. 

d = 0,5 = 500 mm 

Das Ergebnis ist an die lieferbaren Fil-
terdurchmesser anzupassen, wobei
immer aufgerundet werden sollte. 

pH-Wert 

Der pH-Wert im Wasser sollte zwischen
7,0 – 7,4 liegen. 

Folgen bei zu hohem oder 
zu niedrigem pH-Wert 
pH-Wert zu hoch > 7,4 (alkalisch): 
• Zerstörung des natürlichen 

Säuremantels der Haut 
• Augenrötungen 
• Kalkausfällungen bei mittelharten 

bis harten Wasser 
• Abnahme der Desinfektionswirkung 
• Störung bei der Flockung 
• Geruchsbelästigung und Schleim-

hautreizungen durch Bildung von
Chloraminen (gebundenes Chlor) 

• Der Betrieb von automatischen und
halbautomatischen Beckenreinigern
ist nur eingeschränkt möglich.

pH-Wert zu niedrig < 7,0 (sauer): 
• Korrosion an metallischen Werkstof-

fen, Angriff mörtelhaltiger Fugen 
• Störung bei der Flockung 
• Probleme bei der pH-Farbvergleichs-

messung 

√––––––––
d = 4 x 0,2m2

––––––π
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